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RS OGH 1954/5/5 2Ob99/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1954

Norm

ABGB §1295 IIb1

BStG §5

Rechtssatz

Grobe Fahrlässigkeit der Bundesstraßenverwaltung, weil sie die aufgestellten Leitweiser, die anzeigen sollten, wie weit

nach rechts die Straße ohne Gefahr benützt werden kann, durch Gebüsch überwachsen ließ, sodaß ein Traktor in den

vom Gebüsch überwachsenen Graben stürzte.
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